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(54) BETRETUNGSEINRICHTUNG FÜR EINE SEILBAHNSTÜTZE

(57) Um eine Betretungseinrichtung (2) für eine Seil-
bahnstütze (1) zu optimieren, insbesondere die Lebens-
dauer zu verlängern und die Sicherheit für das Seilbahn-
personal zu erhöhen, umfasst die Seilbahnstütze (1)
zumindest eine Halteeinrichtung (5), wobei die Betre-
tungseinrichtung (2) zumindest ein Verbindungselement
(7) aufweist, über welches die Betretungseinrichtung (2)

mit der zumindest einen Halteeinrichtung (5) der Seil-
bahnstütze (1) verbunden ist, um die Betretungseinrich-
tung (2) in der Luft zu halten, wobei das zumindest eine
Verbindungselement (7) zumindest teilweise aus einem
dämpfenden Material ausgestaltet ist, um die Betre-
tungseinrichtung (2) von der Seilbahnstütze (1) schwin-
gungstechnisch zu entkoppeln.
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Beschreibung

[0001] Die gegenständliche Erfindung betrifft eine Be-
tretungseinrichtung für eine Seilbahnstütze, wobei die
Seilbahnstütze zumindest eine Halteeinrichtung um-
fasst, wobei die Betretungseinrichtung zumindest ein
Verbindungselement aufweist, über welches die Betre-
tungseinrichtung mit der zumindest einen Halteeinrich-
tung der Seilbahnstütze verbunden ist, um die Betre-
tungseinrichtung in der Luft zu halten.
[0002] Seilbahnen gibt es in verschiedensten Ausfüh-
rungsformen, meist zum Personen‑ und/oder Güter-
transport, beispielsweise als städtisches (urbanes) Ver-
kehrsmittel oder für den Personentransport in Skigebie-
ten, wobei an einemSeil hängendeSeilbahnwägen (z.B.
Kabinen, Sessel oder andere Transportbehälter) für den
Transport verwendet werden. In der Regel weisen Seil-
bahnen zumindest zweiSeilbahnstationenauf, zwischen
denen die Seilbahnwägen mittels zumindest einem Seil
übereineodermehrereSeilbahnstützenbewegtwerden.
[0003] Zu unterscheiden sind dabei Umlaufbahnen
und Pendelbahnen. Bei Pendelbahnen verkehren ein
oder zwei Seilbahnwägen, gezogen von einem Zugseil,
auf einemFörderseil auf einer Fahrspur zwischen zumin-
dest zwei Stationen pendelnd hin und zurück. Die Um-
laufseilbahn hingegen hat zwischen den Stationen ein
endloses, ständig umlaufendes Förderseil, an dem eine
Vielzahl von Seilbahnwägen wie Gondeln, Kabinen oder
Sesseln hängend angeordnet sind. Die Seilbahnwägen
werden dadurch auf einer Seite von einer Station zur
anderen und auf der Gegenseite wieder zurückbewegt.
Die Bewegung der Seilbahnwagen erfolgt daher immer
im Wesentlichen kontinuierlich in eine Richtung, analog
eines Stetigförderers.
[0004] Um auch größere Distanzen überbrücken zu
können, sind zwischen den zumindest zwei Stationen
in der Regel eine oder mehrere Seilbahnstützen zur
Führung des/der (Trag‑/Zug‑/Förder‑)Seile angeordnet.
Der Aufbau einer Seilbahnstütze besteht grundsätzlich
aus einem Fundament, der Stütze selbst und einem
Querträger, auch als Querhaupt bezeichnet, am oberen
Ende der Stütze. Dabei können Seilbahnstützen als
Stahlfachwerkkonstruktion oder als Stahlrohr‑ bzw.
Blechkastenkonstruktion ausgeführt sein. Die Stütze
kann auch aus Beton gefertigt sein. An einer Seilbahn-
stütze bzw. am Querträger sind üblicherweise mehrere
Rollen angeordnet, beispielsweise in Form einer soge-
nannten Rollenbatterie, um das Seil mit den Seilbahn-
wägen zu tragen und zu führen.Weiters ist anSeilbahns-
tützen, z.B. im Bereich des Querträgers parallel einer
Seilrichtung bzw. parallel zu der Rollenbatterie, eine Be-
tretungseinrichtung vorgesehen (sogenannte Podeste),
welche beispielsweise dazu dient, vom Seilbahnperso-
nal für Wartungs‑ oder Instandhaltungsarbeiten an der
Seilbahnstütze oder an den Rollenbatterien betreten
werden zu können. Dabei handelt es sich ebenfalls vor-
rangig um eine Stahlfachwerkkonstruktion, wobei diese
soausgebildet ist, dasssichdasSeilbahnpersonal sicher

darauf bewegen kann. Zusätzlich können noch Siche-
rungseinrichtungen, wie beispielsweise Geländer, vor-
gesehen sein, um die Sicherheit für das Seilbahnperso-
nal zu erhöhen. Der Zustieg zu der Betretungseinrich-
tung erfolgt entweder über Leitern an der Seilbahnstütze
bzw. amQuerträger oder durch Überstieg aus speziellen
Seilbahnwägen (wie in EP 3 947 096 B1).
[0005] Die Betretungseinrichtung an einer Seilbahn-
stütze wird durch Schwingungen (z.B. auf Grund von
Wind, seilinduzierte Schwingungen, durch Bewegung
eines Seilbahnwagens über die Rollenbatterie der Seil-
bahnstütze, usw.) zum Schwingen angeregt. Die
Schwingungen können nicht nur zur frühzeitigen Ermü-
dung der Bauteile bzw. der Konstruktion beitragen, son-
dern können auch das Seilbahnpersonal auf dem Po-
dests gefährden. Besonders relevant sind Schwingun-
gen bei urbanen Seilbahnen, da diese sehr hohe Be-
triebsstunden aufweisen und daher die Ermüdungsbe-
lastung sehr groß ist.
[0006] Es ist daher eine Aufgabe der gegenständli-
chen Erfindung die Betretungseinrichtung an einer Seil-
bahnstütze zu optimieren, insbesondere die Lebens-
dauer zu verlängern und die Sicherheit für das Seilbahn-
personal zu erhöhen.
[0007] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit einer
Betretungseinrichtung für eine Seilbahnstütze dadurch
gelöst, dass zumindest ein Verbindungselement zumin-
dest teilweise aus einem dämpfenden Material ausge-
staltet ist, um die Betretungseinrichtung von der Seil-
bahnstütze schwingungstechnisch zu entkoppeln. Da-
durch werden Schwingungen, welche an der Seilbahn-
stütze auftreten können (wie oben beschrieben), ge-
dämpft bzw. nicht an die Betretungseinrichtung übertra-
gen. Durch das dämpfende Material wird Schwingungs-
energie dissipiert, wodurch die Betretungseinrichtung
durch die Schwingungen an der Seilbahnstütze nicht
zusätzlich belastet bzw. beansprucht wird, woraus sich
die Lebensdauer der Betretungseinrichtung verlängert.
Weiters wird die Sicherheit für das auf der Betretungs-
einrichtung befindliche Seilbahnpersonal beispielsweise
bei Wartungs‑ oder Instandhaltungsarbeiten an der Seil-
bahnstütze erhöht.
[0008] Bei vorteilhafter Ausführung der Betretungsein-
richtung ist zumindest eine Verstrebung vorgesehen,
welche, vorzugsweise mit einem ersten axialen Ende,
mit der Betretungseinrichtung verbunden ist und, vor-
zugsweise mit einem zweiten axialen Ende, mit der Seil-
bahnstütze verbunden ist, wobei zumindest ein weiteres
Verbindungselement vorgesehen ist, welches zwischen
der Verbindung der zumindest einen Verstrebungmit der
Betretungseinrichtung oder zwischen der Verbindung
der zumindest einen Verstrebung mit der Seilbahnstütze
angeordnet ist.. Die zumindest eine Verstrebung ist be-
sonders bei größeren Seilbahnstützen bzw. Betretungs-
einrichtungen vorgesehen, da sich dort die freihängen-
den Bauteile auf Grund der Abmessungen unzulässig
verformenwürden und daher zusätzliche Aufhängungen
(Verstrebungen) an den Seilbahnstützen notwendig
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sind. Da die zumindest eine Verstrebung die Betretungs-
einrichtung mit der Seilbahnstütze verbindet, ist zumin-
dest ein weiteres Verbindungselement vorgesehen, um
erfindungsgemäß die Betretungseinrichtung von der
Seilbahnstütze schwingungstechnisch zu entkoppeln.
[0009] Bei vorteilhafter Ausführung der Betretungsein-
richtung weist die Betretungseinrichtung zumindest zwei
Segmente auf, wobei ein erstes der zumindest zwei
Segmente an der zumindest einen Halteeinrichtung
der Seilbahnstütze befestigt ist und ein zweites der zu-
mindest zwei Segmente über das zumindest eine Ver-
bindungselement mit dem ersten der zumindest zwei
Segmente verbunden ist. Es kann vorteilhaft sein, nicht
die gesamte Betretungseinrichtung, sondern nur Seg-
mente davon von der Seilbahnstütze schwingungstech-
nisch zu entkoppeln. Dadurch verbessert sich die Zu-
gänglichkeit zum zumindest einen Verbindungselement
und der Bauraumder Betretungseinrichtungwird größer.
Weiters ist es einfacher, derartige Segmente bei beste-
henden Seilbahnstützen nachzurüsten.
[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausführung der
Betretungseinrichtung ist zumindest eine Verstrebung,
vorzugsweise mit dem ersten axialen Ende, mit dem
zweiten der zumindest zwei Segmente der Betretungs-
einrichtung verbunden, und die zumindest eine Verstre-
bung, vorzugsweise mit dem zweiten axialen Ende, mit
der Seilbahnstütze verbunden, wobei das zumindest
eine weitere Verbindungselement zwischen der Verbin-
dung der zumindest einen Verstrebung mit dem zweiten
der zumindest zwei Segmente der Betretungseinrich-
tung oder zwischen der Verbindung der zumindest einen
Verstrebung mit der Seilbahnstütze angeordnet ist. Da-
durch ist es möglich, den Bauraum der Betretungsein-
richtung ebenfalls zu vergrößern. Bei bestehenden Seil-
bahnstützen ist es einfacher derartige Verstrebungen
nachzurüsten.
[0011] Bei vorteilhafter Ausführung der Betretungsein-
richtung sind Befestigungselemente vorgesehen, um
das zumindest eine Verbindungselement mit der Betre-
tungseinrichtung und mit der zumindest einen Halteein-
richtung zu verbinden.
[0012] Bei vorteilhafter Ausführung der Betretungsein-
richtung sind Befestigungselemente vorgesehen, um
das zumindest eine weitere Verbindungselement mit
der Betretungseinrichtung und mit der zumindest einen
Verstrebung, vorzugsweisemit dem ersten axialen Ende
der zumindest einen Verstrebung, zu verbinden oder um
das zumindest eine weitere Verbindungselement mit der
Seilbahnstütze und mit der zumindest eine Verstrebung,
vorzugsweise mit dem zweiten axialen Ende der zumin-
dest einen Verstrebung, zu verbinden.
[0013] Bei vorteilhafter Ausführung der Betretungsein-
richtung ist das zumindest eine Verbindungselement ein
elastischer Vollkörper ist. Der Vollkörper kann beispiels-
weisequadratischoder rechteckförmigsein.Dadurchhat
die Betretungseinrichtung eine gewisse Flexibilität ge-
genüber der Seilbahnstütze, wobei die Betretungsein-
richtung weiterhin in der Luft gehalten bleibt und bei-

spielsweise von Seilbahnpersonal für Wartungs- oder
Instandhaltungsarbeiten an der Seilbahnstütze betreten
werden kann.
[0014] Die gegenständliche Erfindung wird nachfol-
gend unter Bezugnahme auf die Figuren 1 bis 5 näher
erläutert, die beispielhaft, schematisch und nicht ein-
schränkend vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
zeigen. Dabei zeigt

Fig. 1 den grundlegenden Aufbau einer Seilbahn-
stütze mit einer erfindungsgemäßen Betretungsein-
richtung,

Fig. 2 eine Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Betretungseinrichtung an der Seilbahnstütze
mit zumindest einer Verstrebung,

Fig. 3 eine weitere Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Betretungseinrichtung an der Seilbahn-
stütze mit zumindest einer Verstrebung,

Fig. 4 eine Ausführungsform mit zwei erfindungsge-
mäßen Betretungseinrichtungen an einer Seilbahn-
stütze und

Fig. 5 eine weitere Ausführungsform mit zwei erfin-
dungsgemäßen Betretungseinrichtungen an einer
Seilbahnstütze.

[0015] In Fig. 1 ist der grundlegende Aufbau einer
Seilbahnstütze 1 mit einer erfindungsgemäßen Betre-
tungseinrichtung 2 dargestellt. Dabei umfasst die Seil-
bahnstütze 1 eine Stütze 3, einen Querträger 4 und
zumindest eine Halteeinrichtung 5. Die Stütze 3 kann
beispielsweise zylinderförmig mit einem ringförmigen
oder quadratischen Querschnitt oder auch als Fachwer-
ckonstruktion ausgeführt sein. Der Querträger 4 kann
z.B. einen quadratischen Querschnitt und zwei axiale
Enden aufweisen. Die Stütze 3 kann mit einem axialen
Ende an einem Fundament (nicht dargestellt) befestigt
sein.AndemanderenaxialenEndederStütze3kannder
Querträger 4 (z.B. mit einem Flansch) an der Stütze 3
befestigt sein. AmQuerträger 4 kann eine Rollenbatterie
6 angeordnet sein (z.B. an einem axialen Ende des
Querträgers 4, wie in Fig. 1 dargestellt), in welcher ein
Seil 10 gehalten bzw. geführt wird.
[0016] Die zumindest eine Halteeinrichtung 5 der Seil-
bahnstütze 1 kann beispielsweise zwischen einem axia-
len Ende des Querträgers 4 und der Stütze 3 am Quer-
träger 4 befestigt sein (z.B. mit einer Schraubenverbin-
dung oder mit einer Schweißverbindung). Je nach Aus-
führungsform der Seilbahnstütze 1 kann die zumindest
eine Halteeinrichtung 5 auch direkt an der Stütze 3
befestigt sein. Der Übersicht halber wird jedoch in weite-
rer Folge die Befestigung der zumindest einen Halteein-
richtung 5 direkt an der Stütze 3 nicht beschrieben. Die
Stütze 3, der Querträger 4 und die zumindest eine Halte-
einrichtung 5 können beispielsweise aus Stahl oder zu-
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mindest auch teilweise aus Beton gefertigt sein. Die
zumindest eine Halteeinrichtung 5 der Seilbahnstütze
1 kann in einer einfachen Ausführungsform (wie in Fig.
1 dargestellt) als ein Formrohr mit quadratischem oder
rechteckförmigem Querschnitt ausgeführt sein.
[0017] Die Betretungseinrichtung 2 weist zumindest
ein Verbindungselement 7 auf, über welches die Betre-
tungseinrichtung 2mit der zumindest einenHalteeinrich-
tung 5 der Seilbahnstütze 1 verbunden ist, um die Be-
tretungseinrichtung 2 in der Luft zu halten. Es ist natürlich
auchmöglich, dass beispielsweise zwei Halteeinrichtun-
gen 5 an dem Querträger 4 der Seilbahnstütze 1 vorge-
sehen sind und dass folglich zwei Verbindungselemente
7 an der Betretungseinrichtung 2 vorgesehen sind, um
über die zwei Verbindungselemente 7 die Betretungs-
einrichtung 2 mit den zwei Halteeinrichtungen 5 zu ver-
binden und um die Betretungseinrichtung 2 in der Luft zu
halten.
[0018] Die Betretungseinrichtung 2 kann, wie in Fig. 1
dargestellt, als ein Längsträger 8 (z.B. ein Formrohr mit
quadratischem Querschnitt) ausgeführt sein, an wel-
chemTritte 9 vorgesehen sind.Die Tritte 9 sind beispiels-
weise aus Lochblech oder Riffelblech gefertigt und z.B.
über Schraubenverbindungen oder Schweißverbindun-
gen an dem Längsträger 8 der Betretungseinrichtung 2
befestigt. Eine weitere mögliche Ausführungsform der
Betretungseinrichtung wäre ein durchgehender Tritt 9
entlang des Längsträgers 8. Die Betretungseinrichtung
2 dient beispielsweise dazu, dass sich Seilbahnpersonal
für Wartungs‑ oder Instandhaltungsarbeiten an der Rol-
lenbatterie 6 sicher aufhalten und bewegen kann. Dabei
ist es vorteilhaft, dass sich die Betretungseinrichtung 2
derart in der Nähe der Rollenbatterie 6 befindet (z.B.
unterhalb oder seitlich der Rollenbatterie 6), dass das
Seilbahnpersonal die Rollenbatterie 6 einfach und sicher
für die Wartungs‑ oder Instandhaltungsarbeiten errei-
chen kann. Die Betretungseinrichtung 2 ist daher an
der zumindest einen Halteeinrichtung 5 vorzugsweise
parallel zu der Rollenbatterie 6 bzw. parallel zu einer
Seilrichtung S des in der Rollenbatterie 6 geführten Seils
10angeordnet.DieBetretungseinrichtung2 ist beispiels-
weise aus Stahl gefertigt. Zusätzlich kann auch ein Ge-
länder (in Fig. 1 nicht dargestellt) für die Betretungsein-
richtung 2 vorgesehen sein, welches beispielsweise an
demLängsträger 8derBetretungseinrichtung2und/oder
an den Tritten 9 der Betretungseinrichtung 2 befestigt ist,
umdasSeilbahnpersonal vordemHerunterfallenvonder
Seilbahnstütze 1 zu sichern.
[0019] Das zumindest eine Verbindungselement 7 ist
zumindest teilweise aus einem dämpfenden Material
ausgestaltet, um die Betretungseinrichtung 2 von der
Seilbahnstütze 1 schwingungstechnisch zu entkoppeln.
Das zumindest eine Verbindungselement 7 ist dabei
vorzugsweise, wie in Fig. 1 dargestellt, zwischen der
zumindest einen Halteeinrichtung 5 der Seilbahnstütze
1 und der Betretungseinrichtung 2 angeordnet. Je nach
Anwendung wäre es auch möglich, das zumindest eine
Verbindungselement 7 nicht zwischen der Verbindung

der zumindest einen Halteeinrichtung 5 der Seilbahn-
stütze 1 und der Betretungseinrichtung 2 anzuordnen,
sondern an der Befestigung der zumindest einen Halte-
einrichtung 5 an der Seilbahnstütze 1 vorzusehen, um
dort die Betretungseinrichtung 2 von der Seilbahnstütze
1 schwingungstechnisch zu entkoppeln. Vorzugsweise
ist das zumindest eine Verbindungselement 7 ein elasti-
scher Vollkörper (beispielsweise rechteckförmig oder
quadratisch). Dabei sind vorzugsweise Befestigungse-
lemente 11 vorgesehen, um das zumindest eine Ver-
bindungselement7 jeweilsmit derBetretungseinrichtung
2 und mit der zumindest einen Halteeinrichtung 5 zu
verbinden. Die Befestigungselemente 11 sind dabei vor-
zugsweise Schrauben, Bolzen, Stifte oder ähnliches.
[0020] Das dämpfende Material des zumindest einen
Verbindungselements 7 ist vorzugsweise ein Elastomer
oder ein Silikon oder ein Kautschuk oder eine Silikon-
Kautschuk-Mischung, wie z.B. EPDM-Silikon, oder ähn-
liches. Das dämpfende Material weist bevorzugt eine
möglichst gute Dämpfung von tiefen Frequenzen über
einenmöglichst breitenTemperaturbereich beimöglichst
langer Lebensdauer auf. Da das zumindest eine Ver-
bindungselement 7 zumindest teilweise aus dem dämpf-
enden Material ausgestaltet ist, ergibt sich zwischen der
Betretungseinrichtung 2 und der zumindest einen Halte-
einrichtung 5 keine starre Verbindung (z.B. wie bei einer
Schraubenverbindung oder einer Schweißverbindung),
sondern eine elastische Verbindung. Durch die elasti-
sche Verbindung zwischen der Betretungseinrichtung 2
und der zumindest einen Halteeinrichtung 5 werden
Schwingungen, welche an der Seilbahnstütze 1 auftre-
ten können (z.B. durch Wind, seilinduzierte Schwingun-
gen, durch Bewegung eines Seilbahnwagens über die
Rollenbatterie 6 der Seilbahnstütze 1, usw.), gedämpft
(d.h.Schwingungsenergiewirddissipiert) bzw.nicht über
die zumindest eine Haltereinrichtung 5, welche starr an
der Seilbahnstütze 1 verbunden bzw. befestigt ist, an die
Betretungseinrichtung 2 übertragen. Somit ist die Be-
tretungseinrichtung 2 von der Seilbahnstütze 1 schwin-
gungstechnisch entkoppelt, wobei die Betretungseinheit
2 trotz der elastischen Verbindung in der Luft gehalten
bleibt und beispielsweise von Seilbahnpersonal für War-
tungs‑ oder Instandhaltungsarbeiten an der Seilbahn-
stütze 1 betreten werden kann. Bei einer starren Ver-
bindung zwischen der Betretungseinrichtung 2 und der
zumindest einen Halteeinrichtung 5 werden die eben
beschriebenen Schwingungen auf die Betretungsein-
richtung 2 übertragen. Dadurch wird die Betretungsein-
richtung 2 durch die Schwingungen an der Seilbahn-
stütze belastet bzw. beansprucht, wodurch sich die Le-
bensdauer der Betretungseinrichtung 2 verkürzen könn-
te und wodurch das auf der Betretungseinrichtung 2
befindliche Seilbahnpersonal gefährdet werden könnte
(z.B. bei frühzeitiger Ermüdung der Betretungseinrich-
tung 2).
[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst
das zumindest eine Verbindungselement 7 ein Gehäuse
(z.B. ein rechteckförmiges Formrohr aus Aluminium),
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wobei zwei Vollkörper (z.B. zwei Vierkante aus Stahl) mit
Ausnehmungen für die Befestigungselemente 11 (z.B.
Bohrungen) in dem Gehäuse angeordnet sind. Das
dämpfende Material des zumindest einen Verbindungs-
elements 7 ist im Gehäuse zwischen den zwei Vollkör-
pern und dem Gehäuse (z.B. als Füllstoff aus einem
Elastomer oder aus einem Silikon oder aus einem Kaut-
schuk oder aus einer Silikon-Kautschuk-Mischung, wie
etwa EPDM-Silikon, oder ähnliches) angeordnet. Die
zwei Vollkörper sind dadurch im Gehäuse elastisch ge-
lagert. Wenn einer der zwei Vollkörper des zumindest
eine Verbindungselement 7 mit der Betretungseinrich-
tung 2 verbunden ist und der zweite der zwei Vollkörper
des zumindest eine Verbindungselement 7 mit der zu-
mindest einen Halteeinrichtung 5 verbunden ist, liegt
eine elastische Verbindung (wie oben beschrieben) zwi-
schen der Betretungseinrichtung 2 und der zumindest
einen Halteeinrichtung 5 vor.
[0022] Natürlich könnte auch jeweils zumindest eine
Halteeinrichtung 5 beispielsweise zwischen jeweils ei-
nem axialen Ende des Querträgers 4 und der Stütze 3
vorgesehen sein, wobei der Querträger 4 zwischen den
beiden axialen Enden des Querträgers 4 an der Stütze 3
der Seilbahnstütze 1 befestigt wäre. Dadurch könnte
jeweils eine Befestigungseinheit 2 an der jeweiligen zu-
mindest eine Halteeinrichtung 5 der Seilbahnstütze 1
vorgesehen sein (z.B. bei einer Umlaufseilbahn). In
Fig. 4 und in Fig. 5 ist eine solche Ausführungsform
angedeutet. Der Übersicht halber ist in Fig. 1, Fig. 2
und Fig. 3 nur eine Betretungseinrichtung 2 dargestellt.
Wie oben beschrieben, kann die jeweilige zumindest
eineHalteeinrichtung5auchdirekt anderSeilbahnstütze
3 befestigt sein.
[0023] In Fig. 2 ist eine Ausführungsform der Betre-
tungseinrichtung 2 an der Seilbahnstütze 1 mit zumin-
dest einer Verstrebung 12 dargestellt. Die zumindest
eine Verstrebung 12 kann beispielsweise als ein Form-
rohr mit quadratischem Querschnitt ausgeführt sein. In
Fig. 2 ist die zumindest eine Verstrebung 12 beispielhaft
talseitig anderSeilbahnstütze 1angeordnet.DieBefesti-
gungseinheit 2 weist dabei zumindest ein weiteres Ver-
bindungselement 7 auf. Die Betretungseinrichtung 2 ist,
vorzugsweise mit einem ersten axialen Ende der zumin-
dest einen Verstrebung 12, über das zumindest eine
weitere Verbindungselement 7 mit der zumindest einen
Verstrebung 12 verbunden. Die zumindest eine Verstre-
bung 12 weist ein zweites axiales Ende auf, wobei die
zumindest eine Verstrebung, vorzugsweise mit dem
zweitenaxialenEnde,anderSeilbahnstütze1 (beispiels-
weise an dem Querträger 4 über eine Schraubenver-
bindung) befestigt ist. Je nach Anforderungen an das
zumindest eine weitere Verbindungselement 7 kann sich
die Dimensionierung z.B. zu dem zumindest einen Ver-
bindungselement 7 in Fig. 1 unterscheiden oder das
zumindest eine weitere Verbindungselement 7 ist ident
zu dem zumindest einen Verbindungselement 7 in Fig. 1.
Wieobenbeschrieben, sindvorzugsweiseBefestigungs-
elemente 11vorgesehen, umdas zumindest eineweitere

Verbindungselement 7 jeweilsmit der Betretungseinrich-
tung 2 und mit der zumindest einen Verstrebung 12,
vorzugsweise mit dem ersten axialen Ende der zumin-
dest einen Verstrebung 12, zu verbinden. Je nach An-
wendung wäre es auch möglich, das zumindest eine
weitere Verbindungselement 7 nicht zwischen der Ver-
bindung der Betretungseinrichtung 2 mit der zumindest
einen Verstrebung 12 vorzusehen, sondern bei der Ver-
bindung der zumindest einen Verstrebung 12 an der
Seilbahnstütze 1, um dort die Betretungseinrichtung 2
von der Seilbahnstütze 1 schwingungstechnisch zu ent-
koppeln.
[0024] In Fig. 3 ist eine weitere Ausführungsform der
Betretungseinrichtung 2 an der Seilbahnstütze 1 mit
zumindest einer Verstrebungen 12 dargestellt. Die Be-
tretungseinrichtung 2 weist dabei zumindest zwei Seg-
mente B1, B2 auf, wobei ein erstes der zumindest zwei
Segmente B1, B2 (starr) an der zumindest einen Halte-
einrichtung 5 der Seilbahnstütze 1 (z.B. über eine
Schraubenverbindung oder Schweißverbindung) befes-
tigt ist und ein zweites der zumindest zwei Segmente B1,
B2 über das zumindest eine Verbindungselement 7 mit
dem ersten der zumindest zwei Segmente B1, B2 (elas-
tisch) verbunden ist. Das zweite der zumindest zwei
Segmente B1, B2 ist über das zumindest eine weitere
Verbindungselement 7 mit der zumindest einen Verstre-
bung 12, vorzugsweise mit dem ersten axialen Ende der
zumindest einen Verstrebung 12, (elastisch) verbunden,
wobei die zumindest eine Verstrebung 12, vorzugsweise
mit dem zweiten axialen Ende, an der Seilbahnstütze 1
(beispielsweise an dem Querträger 4 mit einer Schrau-
benverbindung) befestigt ist. Durch die elastischen Ver-
bindungen ist das zweite der zumindest zwei Segmente
B1, B2 der Betretungseinrichtung 2 von der Seilbahn-
stütze 1 schwingungstechnisch entkoppelt. Wie in Fig. 3
dargestellt, kann beispielsweise neben der zumindest
einen Verstrebung 12 (z.B. talseitig) zumindest eine wei-
tere Verstrebung 12 (z.B. bergseitig) in Seilrichtung S
vorgesehen sein. Die zumindest eine weitere Verstre-
bung 12 ist dabei an dem ersten der zumindest zwei
SegmenteB1,B2, vorzugsweisemit einemerstenaxialen
Ende der zumindest eine weitere Verstrebung 12, (starr)
befestigt, wobei die zumindest eine Verstrebung 12,
vorzugsweise mit einem zweiten axialen Ende, an der
Seilbahnstütze 1 (beispielsweise an dem Querträger 4
mit einer Schraubenverbindung) befestigt ist. Natürlich
kann auch in der Ausführungsform, welche in Fig. 2
dargestellt ist, die zumindest eine weitere Verstrebung
12 vorgesehen sein.
[0025] Weiters wäre es natürlich auch möglich, dass
die Betretungseinrichtung 2 einweiteres Segment B1, B2
aufweist, welches schwingungstechnisch von der Seil-
bahnstütze 1 entkoppelt ist, indem beispielsweise das
weitere Segment B1, B2 über zumindest ein weiteres
Verbindungselement 7mit der zumindest einen weiteren
Verstrebung 12, vorzugsweise mit dem ersten axialen
Ende der zumindest einen weiteren Verstrebung 12,
(elastisch) verbunden ist, wobei die zumindest eine wei-
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tere Verstrebung 12, vorzugsweise mit dem zweiten
axialenEnde,weiterhin an der Seilbahnstütze 1 befestigt
ist und indem das weitere Segment B1, B2 über zumin-
dest ein Verbindungselement 7 mit dem ersten der zu-
mindest zwei Segmente B1, B2 (elastisch) verbunden ist.
In Fig. 3 wäre somit das zweite der zumindest zwei
Segmente B1, B2 um die Längsachse des Querträgers
4 gespiegelt, wobei auch Ausführungsformen mit zwei
Betretungseinrichtungen 2, wie in Fig. 4 und Fig. 5 dar-
gestellt, um die Längsachse des Querträgers 4 gespie-
gelt ausgeführt sein können (z.B. nicht nur tal‑ sondern
auch bergseitig).
[0026] In Fig. 4 ist eine Ausführungsform mit zwei Be-
tretungseinrichtungen 2 an einer Seilbahnstütze 1 dar-
gestellt,wobei jeweils zumindesteineHalteeinrichtung5,
beispielsweise zwischen jeweils einemaxialenEndedes
Querträgers 4 und der Stütze 3, an der Seilbahnstütze 1
vorgesehen ist, wobei der Querträger 4 zwischen den
beiden axialen Enden des Querträgers 4 an der Stütze 3
derSeilbahnstütze1befestigt ist.DerÜbersicht halber ist
in Fig. 4 die jeweilige Rollenbatterie 6 und das jeweilige
Seil 10 an dem jeweiligen axialen Ende des Querträgers
4 der Seilbahnstütze 1 nicht eingezeichnet. Die zwei
Betretungseinrichtung 2 weisen jeweils zumindest zwei
Segmente B1, B2 auf, wie in Fig. 3 dargestellt, wobei
jeweils ein erstes der zumindest zwei Segmente B1, B2
(starr) an der jeweiligen zumindest einen Halteeinrich-
tung 5 der Seilbahnstütze 1 befestigt ist und jeweils ein
zweites der zumindest zwei Segmente B1, B2 über je-
weils zumindest ein Verbindungselement 7 mit dem je-
weiligen ersten der zumindest zwei Segmente B1, B2
(elastisch) verbunden ist. Das jeweilige zweite der zu-
mindest zweiSegmenteB1,B2 ist, vorzugsweisemit dem
jeweiligen ersten axialen Ende der zumindest einen Ver-
strebung 12, über jeweils zumindest ein weiteres Ver-
bindungselement 7mit der zumindest einenVerstrebung
12 (elastisch) verbunden, wobei die jeweilige zumindest
eine Verstrebung 12, vorzugsweise mit dem jeweiligen
zweitenaxialenEnde,anderSeilbahnstütze1 (beispiels-
weise an dem Querträger 4 mit eine Schraubenverbin-
dung) befestigt ist. Durch die elastischen Verbindungen
ist das jeweiligezweiteder zumindest zweiSegmenteB1,
B2 der jeweiligen Betretungseinrichtung 2 von der Seil-
bahnstütze 1 schwingungstechnisch entkoppelt.
[0027] Die jeweiligen zumindest zweiSegmenteB1,B2
der Betretungseinrichtung 2 können untereinander na-
türlich auch über weitere Verstrebungen 13 verbunden
sein. In Fig. 4 ist beispielsweise zwischen den zweiten
der zumindest zwei Segmente B1, B2 der jeweiligen Be-
tretungseinrichtung 2 eine Verstrebung 13 dargestellt.
Dadurch sind die zweiten der zumindest zwei Segmente
B1, B2 zwar untereinander (starr) verbunden, jedoch
weiterhin durch die elastischen Verbindungen zwischen
dem jeweiligen ersten der zumindest zwei Segmente B1,
B2 der jeweiligen Betretungseinrichtung 2 und der jewei-
ligen zumindest einen Verstrebung 12 von der Seilbahn-
stütze 1 schwingungstechnisch entkoppelt.
[0028] Wie oben beschrieben können natürlich auch

die dargestellten Ausführungsformen in Fig. 1, Fig. 2 und
Fig. 3 mit zwei Betretungseinrichtungen 2 wie in Fig. 4
ausgeführt sein.
[0029] In Fig. 5 ist eine bevorzugte Ausführungsform
mit zwei Betretungseinrichtungen 2 an einer Seilbahn-
stütze 1 (ähnlich zu Fig. 4) dargestellt, wobei die Seil-
bahnstütze 1 einen weiteren Querträger 4 aufweist, wel-
cher mit Füßen 14 an dem bereits vorhandenen Quer-
träger 4 befestigt ist. Die zwei Betretungseinrichtungen 2
sind, wie bereits in Fig. 4 dargestellt, mit jeweils zumin-
dest zwei Segmenten B1, B2 ausgeführt und es sind
beispielsweise vier Verstrebungen 12 vorgesehen. Im
Gegensatz zu der Ausführungsform in Fig. 4 sind z.B.
zumindest zwei Verstrebungen 12 (z.B. talseitig) jeweils,
vorzugsweisemit dem jeweiligenerstenaxialenEnde,an
dem jeweiligen zweiten der zumindest zwei Segmente
B1, B2 befestigt, wobei die zumindest zwei Verstrebun-
gen 12 jeweils, vorzugsweisemit dem jeweiligen zweiten
axialen Ende, über das jeweils zumindest eine weitere
Verbindungselement 7 mit dem weiteren Querträger 4
(elastisch) verbunden sind. Durch die elastischen Ver-
bindungen ist das jeweilige zweite der zumindest zwei
Segmente B1, B2 der jeweiligen Betretungseinrichtung 2
von der Seilbahnstütze 1 schwingungstechnisch entkop-
pelt. Natürlich ist es auch möglich, wie in Fig. 4, dass die
zumindest zwei Verstrebungen 12 (z.B. talseitig), vor-
zugsweise mit dem jeweiligen zweiten axialen Ende,
über das jeweils zumindest eine weitere Verbindungs-
element 7 mit dem bereits vorhandenen Querträger 4
(elastisch) verbunden. Alternativ könnte die jeweilige
zumindest eine Halteeinrichtung 5 natürlich auch an
dem weiteren Querträger 4 der Seilbahnstütze 1 befes-
tigt sein.

Patentansprüche

1. Betretungseinrichtung (2) für eine Seilbahnstütze
(1), wobei die Seilbahnstütze (1) zumindest eine
Halteeinrichtung (5) umfasst, wobei die Betretungs-
einrichtung (2) zumindest ein Verbindungselement
(7) aufweist, über welches die Betretungseinrich-
tung (2) mit der zumindest einen Halteeinrichtung
(5) der Seilbahnstütze (1) verbunden ist, um die
Betretungseinrichtung (2) in der Luft zu halten, da-
durch gekennzeichnet, dass das zumindest eine
Verbindungselement (7) zumindest teilweise aus
einem dämpfenden Material ausgestaltet ist, um
die Betretungseinrichtung (2) von der Seilbahnstüt-
ze (1) schwingungstechnisch zu entkoppeln.

2. Betretungseinrichtung (2) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eine Ver-
strebung (12) vorgesehen ist, welche, vorzugsweise
mit einem ersten axialen Ende, mit der Betretungs-
einrichtung (2) verbunden ist und, vorzugsweise mit
einem zweiten axialen Ende, mit der Seilbahnstütze
(1) verbunden ist, wobei zumindest einweiteres Ver-
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bindungselement (7) vorgesehen ist, welches zwi-
schen der Verbindung der zumindest einen Verstre-
bung (12) mit der Betretungseinrichtung (2) oder
zwischen der Verbindung der zumindest einen Ver-
strebung (12) mit der Seilbahnstütze (1) angeordnet
ist.

3. Betretungseinrichtung (2) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Betretungsein-
richtung (2) zumindest zwei Segmente (B1, B2) auf-
weist, wobei ein erstes der zumindest zwei Segmen-
te (B1, B2) an der zumindest einen Halteeinrichtung
(5) der Seilbahnstütze (1) befestigt ist und ein zwei-
tes der zumindest zwei Segmente (B1, B2) über das
zumindest eine Verbindungselement (7) mit dem
ersten der zumindest zwei Segmente (B1, B2) ver-
bunden ist.

4. Betretungseinrichtung (2) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die zumindest eine
Verstrebung (12), vorzugsweise mit dem ersten
axialen Ende, mit dem zweiten der zumindest zwei
Segmente (B1, B2) der Betretungseinrichtung (2)
verbunden ist, und die zumindest eine Verstrebung
(12), vorzugsweise mit dem zweiten axialen Ende,
mit der Seilbahnstütze (1) verbunden ist, wobei das
zumindest eineweitereVerbindungselement (7) zwi-
schen der Verbindung der zumindest einen Verstre-
bung (12) mit dem zweiten der zumindest zwei Seg-
mente (B1, B2) der Betretungseinrichtung (2) oder
zwischen der Verbindung der zumindest einen Ver-
strebung (12) mit der Seilbahnstütze (1) angeordnet
ist.

5. Betretungseinrichtung (2) nach Anspruch 1 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass Befestigungsele-
mente (11) vorgesehen sind, umdas zumindest eine
Verbindungselement (7) mit der Betretungseinrich-
tung (2) und mit der zumindest einen Halteeinrich-
tung (5) zu verbinden.

6. Betretungseinrichtung (2) nach Anspruch 2 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass Befestigungsele-
mente (11) vorgesehen sind, umdas zumindest eine
weitere Verbindungselement (7) mit der Betretungs-
einrichtung (2) und mit der zumindest einen Verstre-
bung (12), vorzugsweise mit dem ersten axialen
Ende der zumindest einen Verstrebung (12), zu ver-
binden oder um das zumindest eine weitere Ver-
bindungselement (7) mit der Seilbahnstütze (1)
und mit der zumindest eine Verstrebung, vorzugs-
weise mit dem zweiten axialen Ende der zumindest
einen Verstrebung (12), zu verbinden.

7. Betretungseinrichtung (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
zumindest eine Verbindungselement (7) ein elasti-
scher Vollkörper ist.

8. Seilbahnstütze (1) mit zumindest einer Halteeinrich-
tung (5), wobei zumindest eine Betretungseinrich-
tung (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 mit der
zumindest einen Halteeinrichtung (5) verbunden ist.

9. Seilbahnstütze (1) nach Anspruch 8, wobei die Seil-
bahnstütze (1) zumindest eine weitere Halteeinrich-
tung (5) aufweist, mit welcher eine weitere Betre-
tungseinrichtung (2) verbunden ist, wobei die Seil-
bahnstütze (1) zumindest einen Querträger (4) und
eine Stütze (3) umfasst, wobei die zumindest eine
Halteeinrichtung (5), vorzugsweise zwischen einem
ersten axialen Ende des zumindest einen Querträ-
gers (4) und der Stütze (3), an der Seilbahnstütze (1)
angeordnet ist undwobei die zumindest eineweitere
Halteeinrichtung (5), vorzugsweise zwischen einem
zweiten axialen Ende des zumindest einen Quer-
trägers (4) und der Stütze (3), an der Seilbahnstütze
(1) angeordnet ist.
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